
 
Auszug aus der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und 

der Beiräte der Stadt Eltville am Rhein in der Fassung vom 29. Februar 2016 
 

§ 2 Anzeigepflicht 
 

(1) Stadtverordnete haben während der Dauer ihres Mandats jeweils bis zum 1. Juli 
eines jeden Jahres die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit in einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, 
Genossenschaft oder in einem Verband dem vorsitzenden Mitglied schriftlich 
anzuzeigen (§ 26 a HGO). 

 
(2) Stadtverordnete haben die Übernahme städtischer Aufträge und entgeltlicher 

Tätigkeiten für die Stadt Eltville dem vorsitzenden Mitglied anzuzeigen. § 77 
Abs. 2 HGO bleibt unberührt. 

 
 




